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Allgemeinverfügung der Stadt Staßfurt zur Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 und 2 und § 11 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-Anhalt 
(Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt – LöffZeitG LSA) vom 22.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 33/2006) 
wird folgende Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen erlaubt: 
 
1. Verkaufsstellen dürfen am 
 
           20.06.2010 in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 
 
    für den Kunden geöffnet sein. 
 
2. Die unter Punkt 1 genannten Öffnungszeiten werden für  
 
           die Stadt Staßfurt 
 
    zugelassen. 
 
3. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 LöffZeitG LSA sind einzuhalten. 
 
4. Die Allgemeinverfügung tritt am 20.06.2010 in Kraft und am 21.06.2010 außer Kraft. 
 
Staßfurt, den 04.06.2010 
 
 
 
gez. René Zok 
Oberbürgermeister 
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